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Art der Bodennutzung Wirksame
Fassung

Berichtigung

Wohnbauf läche 0,70 ha 0,22 ha

Gemischte Bauf läche 0,22 ha 0,70 ha
Gesam t: 0,92 ha 0,92 ha

Nr. 4/2016 „Wohnen und Mischnutzung

Mittelstraße“

Lage im Stadtgebiet

Erläuterung zur Berichtigung 4/2016

Lage im Stadtbezirk

Stadtbezirk: Mitte

Bereich:  nördlich der Detmolder
Straße
zw ischen Gerichtstraße im Westen
und August-Bebel-Straße im Osten

auslösender Bebauungsplan

Nummer:  III/4/57.00
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Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der
räumliche Geltungsbereich des aufzustellenden
Bebauungsplans Nr. III/4/57.00 „Mittelstraße“ in
zwei Bautiefen östlich der Gerichtsstraße als
„Gemischte Bauflächen“ und im Übrigen (also
nördlich der Detmolder Straße, westlich der
August-Bebel-Straße und südlich der
Luisenstraße) als „Wohnbaufläche“ dargestellt.

Städtebauliche Ziele des o. a. Bebauungsplanes
sind die Steuerung einer maßvollen
Nachverdichtung in den bisher durch
Blockrandbebauung mit bereits ansatzweise
erfolgter Innenverdichtung geprägten Baublöcken
sowie der Erhalt ortsbildprägender Bäume.
Entsprechend der vorhandenen Art der baulichen
Nutzung soll entlang der Detmolder Straße
sowie der Gerichtstraße jeweils eine Bautiefe als
Mischgebiet festgesetzt werden. Die restlichen
Bereiche werden als allgemeine Wohngebiete
festgesetzt, wobei die Blockinnenbereiche
ausschließlich der Wohnnutzung dienen sollen.
Der Bebauungsplan ist somit in Teilen nicht aus
dem Flächennutzungsplan entwickelt.

Ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen
des Flächennutzungsplanes abweicht, kann
gemäß § 13a (2) Nr. 2 BauGB aufgestellt
werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert
oder ergänzt ist. Von dieser Möglichkeit soll hier
Gebrauch gemacht werden. Der
Flächennutzungsplan soll im Wege der
Berichtigung angepasst werden. Ziel der
Anpassung ist die Darstellung der ersten
Baureihe nördlich der Detmolder Straße als

Flächenumfang



Anpassung  des  Flächennutzungsplanes  im  Wege  der  Berichtigung  gemäß § 13a BAUGB

Stadt Bielefeld  I  Bauamt  I Abteilung Gesamträumliche Planung und
Stadtentwicklung

Stadt Bielefeld

Flächennutzungsplan

Planblatt 3

Legende
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